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Bundesrat unterstützt Bioenergiebranche - Stromsteuer-
recht darf Biomasse nicht benachteiligen 
Berlin, 23.10.2025: Auch der Bundesrat hat sich jüngst in seiner Stellungnahme vom 17. Oktober klar 
gegen den Vorschlag der Bundesregierung ausgesprochen, Biomasse, Deponiegas und Klärgas aus 
der Definition der erneuerbaren Energieträger im Stromsteuerrecht zu streichen. Damit folgt die 
Länderkammer einer zentralen Forderung des Hauptstadtbüros Bioenergie (HBB). 
 
„Wir begrüßen ausdrücklich, dass der Bundesrat die Bedeutung der Bioenergie für eine sichere, 
nachhaltige und flexible Energieversorgung anerkennt“, sagt Sandra Rostek, Leiterin des HBB. „Die 
geplante Streichung von Biomasse aus der Liste der erneuerbaren Energieträger im Sinne des 
Stromsteuerrechts ist fachlich falsch, politisch kontraproduktiv und ein fatales Signal an die ge-
samte Branche.“ 
 
In seiner Stellungnahme betont der Bundesrat, dass Biomasse sowohl im EU-Recht als auch im 
Erneuerbare-Energien-Gesetz sachgerecht als erneuerbarer Energieträger definiert ist. Eine Strei-
chung sei daher systemwidrig. Auch die vom Bundesfinanzministerium angeführte Begründung des 
Bürokratieabbaus überzeugt die Länder nicht: Betreiber von Bioenergieanlagen müssten aufgrund 
anderer Rechtsakte – insbesondere der RED II/III und der BioSt-NachV – ohnehin Nachhaltig-
keitskriterien erfüllen und nachweisen. Eine Entlastung für Betreiber von Bioenergieanlagen ent-
stünde somit nicht. Darüber hinaus hebt der Bundesrat hervor, dass Bioenergie einen relevanten 
Beitrag zur Energieerzeugung in Deutschland leistet und eine wichtige Rolle für die Versorgungssi-
cherheit spielt. Die Nutzung von Biomasse sei zudem in die land- und forstwirtschaftliche Kreis-
laufwirtschaft integriert und ermögliche die sinnvolle Verwertung organischer Reststoffe. 
 
„Diese Einschätzung des Bundesrats unterstreicht, was wir seit Monaten betonen: Bioenergie ist 
kein Auslaufmodell, sondern ein zentraler Baustein für Versorgungssicherheit, Klimaschutz und re-
gionale Wertschöpfung. Wir erwarten nun, dass die Legislative die Position der Länder ernst nimmt 
und den Entwurf entsprechend überarbeitet,“ schließt Rostek. 
 
Über die Bioenergieverbände 
Im „Hauptstadtbüro Bioenergie“ bündeln vier Verbände ihre Kompetenzen und Ressourcen im Bereich Energiepolitik: der Bundesver-
band Bioenergie e.V. (BBE), der Deutsche Bauernverband e.V. (DBV), der Fachverband Biogas e.V. (FvB) und der Fachverband Holzener-
gie (FVH). Gemeinsam bilden sie die gesamte Bioenergiebranche ab von Land- und Forstwirten, Anlagen- und Maschinenbauern, Ener-
gieversorgern bis hin zu Betreibern und Planern. Das Hauptstadtbüro Bioenergie verleiht den vielen unterschiedlichen Akteuren und 
verschiedenen Technologien der Bioenergiewirtschaft eine gemeinsame starke Stimme gegenüber der Politik. Insbesondere in den 
Sektoren Strom und Wärme setzt es sich technologieübergreifend für die energiepolitischen Belange seiner Trägerverbände ein. Im 
Kontakt mit politischen Entscheidungsträgern kann das Hauptstadtbüro Bioenergie auf ein breites Unterstützernetzwerk zurückgreifen 
und kooperiert insbesondere mit dem Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE) 
www.hauptstadtbuero-bioenergie.de 
 
Kontakt 

Bundesverband Bioenergie e.V. (BBE) 
Gerolf Bücheler 
Geschäftsführer 
Tel. 0 30 / 2758 179 21 
Mail: buecheler@bioenergie.de 
 

Hauptstadtbüro Bioenergie (HBB) 
Jörg Schäfer 
Leitung politische Kommunikation in HBB 
Tel. 0 30 / 2758 179 15 
Mail: schaefer@bioenergie.de 
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Deutscher Bauernverband e.V. (DBV) 
Axel Finkenwirth 
Pressesprecher 
Tel. 0 30 /31904 240 
Mail: presse@bauernverband.net 
 

 
Fachverband Holzenergie im BBE (FVH) 
Simone Jost 
Leiterin Kommunikation im BBE 
Tel. +49 30 275 8179 26 
E-Mail: jost@bioenergie.de 
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